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I.	 Einführung

Das Zivilrecht gibt dem Gericht in verschiedensten Kons-
tellationen die Möglichkeit, einen Sachwalter einzusetzen 
und diesem spezifische Kompetenzen und Aufträge zuzu-
ordnen. So beispielweise bei Organisationsmängeln bei Ver-
einen (Art. 69c Abs. 2 ZGB), Stiftungen (Art. 83d Abs. 1 Ziff. 2 
ZGB), anderen juristischen Personen (Art. 731b Abs. 1bis 
Ziff. 2, Art. 819, Art. 831 Abs. 2, Art. 908 OR) oder im Nach-
lassverfahren (Art. 293 ff. SchKG). Dabei tragen Lehre und 
Rechtsprechung den unterschiedlichen Funktionen und 
Tätigkeiten eines Sachwalters in den jeweiligen Rechts-
bereichen kaum Rechnung. Die Erkenntnis, dass sich das 
rechtliche Korsett eines Sachwalters je nach Funktion un-
terscheidet, hat Einfluss auf die Art und Weise, wie das Ho-
norar des Sachwalters festzulegen ist. 

Wie hiernach dargelegt wird, richtet sich das Hono-
rar des Sachwalters im Organisationsmangelverfahren im 
Vergleich zum Sachwalter im Nachlassverfahren nach un-
terschiedlichen Massstäben. Die kantonale Praxis unter-
scheidet sich erheblich. Der vorliegende Aufsatz soll zur 
Vereinheitlichung beitragen.

II.	 Sachwalter ≠ Sachwalter 

Der Sachwalter ist ein Organ des Staats (im Nachlassver-
fahren) oder einer Gesellschaft (im Organisationsmangel-
verfahren), welches mit der Wahrung fremder Interessen 
beauftragt ist.1 Die Figur des Sachwalters kommt in ver-
schiedenen Normen quasi als Retter in Not vor, wenn we-
der die Parteien noch das Gericht imstande sind, eine 
Konstellation aufzulösen.2 Trotz gleicher Begrifflichkeit un-

1	 Lukas Müller/Pascal Müller, Organisationsmängel in der Praxis, AJP 
2016, 42 ff., 48 f.

2	 In diesem Sinne Daniel Oehri, Der Sachwalter im Nachlassverfahren: 
Ein Diener zweier Herren, Zürich 2018, N 318; Müller/Müller (FN 1), 
AJP 2016, 48.
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